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528 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Ehemaliges CFK-Geldnde in KéIn-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 erneut (Be-
hebung von Fehlern im ergdnzenden Verfahren geméas § 214
Absatz 4 Baugesetzbuch) den Satzungsbeschluss gemaB § 10
Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) - jeweils
in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - Uber fol-
genden Bebauungsplan gefasst: Bebauungsplan 69450/08 mit
gestalterischen Festsetzungen flr das Gebiet zwischen nérd-
lich Kalker HauptstraBe, im Westen begrenzt durch die Gleisan-
lagen, im Norden entlang der Wipperfirther StraBe und im Os-
ten begrenzt mit Verspriingen durch die VietorstraBe, entlang
der Peter-Stihlen-StraBe Uber die VorsterstraBe und wieder
entlang der VietorstraBe (siehe Ubersichtsplan, Anlage 1)
Arbeitstitel: Ehemaliges CFK-Gelande in KéIn-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 69450/08 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Tage der Veréffentlichung im Amtsblatt
der Stadt KéIn, beim Amt fiir Liegenschaften, Vermessung und
Kataster der Stadt KéIn, Plankammer, Zimmer 06.E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Veréffentlichung tritt, tritt der
Bebauungsplan Nummer 69450/08 riickwirkend zum 31. Juli
2008 in Kraft.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414)

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414)

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
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mogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.
(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666)
§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:
»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplédne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verklindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,
c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

KéIn, den 30. Oktober 2013

Der Oberburgermeister
gez. Roters
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Anlage 1

Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69450/08

Ehemaliges CFK-Gelande (Heilung)

in Koln - Kalk
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MaRstab 1 : 5000 Planwirkungsbereich der Vorlage zur Orientierung von
Mitgliedern des Rates, der Ausschiisse und der Bezirksver-
tretungen, die wegen Befangenheit an den Beratungen zu
diesem Tagesordnungspunkt nicht teilnehmen dirfen.
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529 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Brandenburger StraBe Teilbereich B in K&In-
Altstadt/Nord

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 67458/08 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch fiir das Gebiet
JohannisstraBe 43 bis 47 und Breslauer Platz 2 (Flurstlicke
575, 576, 460, 461, 462, 463, Gemarkung KolIn, Flur 28)
Arbeitstitel: Brandenburger StraBe Teilbereich B in K&In-Alt-
stadt/Nord

Der Bebauungsplan Nummer 67458/08 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heiBt, mit dem Tage der Verdffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kéln, beim Amt fir Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Kéln, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 67458/08 rechtsverbindlich.
Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung
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§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:
»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.
(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung
§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:
sDie Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,
c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 30. Oktober 2013

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

530 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Aufhebung von einem Bebauungsplan gemaB § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Stidseite Altenberger StraBe in Kdln-
Altstadt/Nord

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 6644 Nb 1/04 fur
die Flurstlicke 575, 576, 460, 461, 462, 463, Gemarkung Kaln,
Flur 28

Arbeitstitel: Sudseite Altenberger StraBe in KéIn-Altstadt/Nord
Der aufgehobene Plan Nummer 6644 Nb 1/04 einschlieBlich
der Begrtindung und der zusammenfassenden Erkl&rung nach
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§ 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden
dieser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Verof-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt KéIn, beim Amt fUr Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster der Stadt Koln, Plankam-
mer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 6644 Nb 1/04
rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifliihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 30. Oktober 2013

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

531 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: GroB St. Martin in KéIn-Altstadt/Nord

Da der Bebauungsplan Nummer 67452/14 mit dem Arbeitstitel
- GrofB3 St. Martin in KéIn-Altstadt/Nord - im Amtsblatt Nummer
32 vom 20. Juli 2005 nicht wirksam bekannt gemacht worden
ist, wird er erneut mit Rickwirkung zum 20. Juli 2005 bekannt
gemacht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 05. Juli 2005 den Satzungs-
beschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2 141) zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 23.07.2002 (BGBI. | S. 2850) i. V. m.
§ 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.
666/SGV NW 2 023) in der bei Erlass dieser Satzung geltenden
Fassung als Satzung mit der nach § 9 Abs. 8 BauGB beigeflig-
ten Begrtindung Uber folgenden Plan gefasst:

Bebauungsplan Nr. 67452/14 fir das Gebiet zwischen Alter
Markt, Mihlengasse, Frankenwerft (Westseite), Markmanns-
gasse, Heumarkt (Ost- und Nordseite) und Unter Kaster in
Kd&In-Altstadt/Nord.

Arbeitstitel: GroB St. Martin in KéIn-Altstadt/Nord

Der Bebauungsplan Nummer 67452/14 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Tage der Veroffentlichung im Amtsblatt
der Stadt KoéIn, beim Amt fur Liegenschaften, Vermessung und
Kataster der Stadt KoIn, Plankammer, Zimmer 06. E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdlIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes verwiesen wird, werden an gleicher Stelle
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fur
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, tritt der
Bebauungsplan Nummer 67452/14 riickwirkend zum 20. Juli
2005 in Kraft.
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Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften
uber die Aufstellung des Flachennutzungsplanes und der
Satzungen nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. I, S. 2141)

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 lautet:

»(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzbuchs ist fir die Rechtswirksamkeit des Flachen-
nutzungsplanes und der Satzungen nach diesem

Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

1. die Vorschriften Uiber die Beteiligung der Blrger und der
Trager 6ffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4,
4a, 13, § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 und § 35
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeacht-
lich, wenn bei Anwendung der Vorschriften einzelne
berthrte Trager 6ffentlicher Belange nicht beteiligt oder
bei Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 3 oder des § 13 die
Voraussetzungen fiir die Durchfihrung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

2. die Vorschriften Uber den Erlduterungsbericht und die
Begrindung des Flachennutzungsplanes und der Sat-
zungen sowie ihrer Entwtirfe nach § 3 Abs. 2, § 5 Abs.
1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22
Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn der Erlauterungsbericht oder die Begriindung des
Flachennutzungsplanes oder der Satzungen oder ihrer
Entwrfe unvollstandig ist.”

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadi-
gungsanspriiche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBI. |, S. 2141)

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“
Hinweis auf die Frist fiir die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von
Méngeln der Abwégung, Behebung von Fehlern nach
§ 215 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27.08.1997 (BGBI. I, S. 2141)

§ 215 Abs. 1 lautet:

»(1) Unbeachtlich werden

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
2 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

2. Méngel der Abwé&gung,

wenn sie nicht in Fallen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres,
in Féllen der Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Be-
kanntmachung des Flachennutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
griinden soll, ist darzulegen.*”

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO)
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NW. S. 666), zuletzt geandert durch Gesetz vom 28.03.2000
(GV. NW. S. 245)

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplédne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 30. Oktober 2013

gez. Roters
Oberbirgermeister

532 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Oskar-Jager-StraBe/OlstraBe in KéIn-
Ehrenfeld

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 63458/02 (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) mit gestalterischen Festsetzungen gemaB § 10
Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren nach
§ 13aBaugesetzbuchfiirdas Gebiet zwischen OlstraBe, Kohlen-
straBe, stidliche Grenze des Flurstiickes 4269/194, Flur 68, Ge-
markung Miingersdorf (Grenze zum Grundstiick des Deutschen
Roten Kreuzes), und Oskar-Jager-StraBe in Kd&ln-Ehrenfeld
Arbeitstitel: Oskar-Jager-StraBe/OlstraBe in KéIn-Ehrenfeld
Der Bebauungsplan Nummer 63458/02 einschlieBlich der je-
weiligen Begrindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Be-
kanntmachung, das hei3t, mit dem Tage der Veroffentlichung
im Amtsblatt der Stadt Koéln, beim Amt flr Liegenschaften,
Vermessung und Kataster der Stadt KoIn, Plankammer, Zim-
mer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdlIn,

von 8 Uhr bis 16 Uhr
von 8 Uhr bis 18 Uhr,
von 8 Uhr bis 12 Uhr,

Montag und Donnerstag
Dienstag
Mittwoch und Freitag
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sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Veréffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 63458/02 rechtsverbindlich.
Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

sDie Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman 6ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Biurgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher gerligt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 04. November 2013

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

Ausgegeben am 13. November 2013
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533 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans geméaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: AckerstraBe in Kéin-Buchheim

Da der Bebauungsplan Nummer 71470/09 mit dem Arbeitstitel:
AckerstraBBe in K&ln-Buchheim im Amtsblatt Nummer 34 vom
17. August 2011 nicht wirksam bekannt gemacht worden ist,
wird er erneut mit Rickwirkung zum 17. August 2011 bekannt
gemacht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14. Juli 2011 den Satzungsbe-
schluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass dieser Satzung
geltenden Fassung - Uber folgenden Bebauungsplan gefasst:
Bebauungsplan Nummer 71470/09 gemaB § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetz-
buch fur das Gebiet zwischen AckerstraBe, Dellbriicker Stra-
Be, Hermann-Kunz-StraBe, KniprodestraBe, Herler StraBe in
K&In-Buchheim.

Arbeitstitel: AckerstraBe in KoIn-Buchheim

Der Bebauungsplan Nummer 71470/09 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Tage der Veroffentlichung im Amtsblatt
der Stadt KoéIn, beim Amt fur Liegenschaften, Vermessung und
Kataster der Stadt KdIn, Plankammer, Zimmer 06. E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Die neue Kolner Sortimentsliste (Ratsbeschluss vom
28.08.2008), auf die in den textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes verwiesen wird, wird an gleicher Stelle zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fur
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, tritt der Be-
bauungsplan Nummer 71470/09 riickwirkend zum 17.08.2011
in Kraft.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten iber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt |, Seite 2414)

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Méngel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414)

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 Baugesetzbuch
lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1
der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen Seite 666), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 28. Marz 2000 (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das
Land Nordrhein-Westfalen Seite 245)

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

KéIn, den 30. Oktober 2013

gez. Roters
Oberburgermeister

534 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Subbelrather StraBe/MarienstraBe in K&In-
Bickendorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nord-
rhein-Westfalen Seite 666) - jeweils in der bei Erlass dieser
Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebauungsplan

Ausgegeben am 13. November 2013
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gefasst: Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 414 fir
das Gebiet zwischen Kreuzungsbereich RochusstraBe/Sub-
belrather StraBe von der Nordseite entlang der Subbelrather
StraBe bis zum Haus Nummer 486 in Kéln-Bickendorf, von
der Sidseite Subbelrather StraBe und MarienstraBe von dem
Haus Nummer 451 bis zum Kreuzungsbereich RochusstraBe/
Subbelrather StraBe in Kéln-Bickendorf setzt der Fluchtlini-
enplan Bau- und StraBenfluchtlinien mit einer StraBenquer-
schnittsbreite von 20,00 m fest

Arbeitstitel: Subbelrather StraBe/MarienstraBe in KéIn-Bicken-
dorf

Der aufgehobene Plan Nummer 414 einschlieSlich der Be-
grindung und der zusammenfassenden Erklarung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Verdffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt KéIn, beim Amt fir Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Koln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Verdéffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 414 rechtsverbind-
lich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten liber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchflihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflhren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“
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Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman o6ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Ge-
meinde vorher geriligt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

KéIn, den 30. Oktober 2013

Der Oberburgermeister
gez. Roters

535 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplnen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Raderberger StraBe 154 bis 160 in K&In-
Raderberg

Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 67417/02 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im verein-
fachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch fiir das Grund-
stlick Raderberger StraBe 154 bis 160 in KéIn-Raderberg
Arbeitstitel: Raderberger StraBe 154 bis 160 in Kéin-Raderberg
Der Bebauungsplan Nummer 67417/02 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heit, mit dem Tage der Veroffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kéln, beim Amt fur Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt KéIn, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kolin,

Ausgegeben am 13. November 2013
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Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-

nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fur
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 67417/02 rechtsverbindlich.
Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten liber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung
Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchflihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:
»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.
(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung
§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:
»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,
c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher gerlgt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 30. Oktober 2013

Der Oberbirgermeister
gez. Roters

536 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines Verfahrens zur Anderung eines
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren
Arbeitstitel: Raderthalgurtel (neu) in Kéln-Zollstock,

1. Anderung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
26. September 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, das Verfah-
ren zur Anderung des Bebauungsplanes 67419/08 gemaB
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetz-
buch (BauGB) in Anwendung des beschleunigten Verfahrens
nach § 13a BauGB fir das Gebiet zwischen dem Leichweg,
dem Marienhof und entlang des Raderthalgurtels in einer
Tiefe von circa 40 m - Arbeitstitel: Raderthalglrtel (neu) in
Kéln-Zollstock, 1. Anderung - einzuleiten mit dem Ziel, im
derzeit festgesetzten Gewerbegebiet 1 (GE 1) ein allgemei-
nes Wohngebiet mit der MaBgabe, dass mindestens 30 %
der Wohnflachen im neuen Wohngebiet als 6ffentlich gefor-
derter Wohnungsbau errichtet werden, festzusetzen. Dies
ist vor dem Satzungsbeschluss vertraglich abzusichern.
Hinweis: GemaB § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch wird
darauf hingewiesen, dass diese Bebauungsplan-Anderung im
beschleunigten Verfahren ohne Durchfiihrung einer Umwelt-
prifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.
Die Offentlichkeit kann sich Uber die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
beim Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koln, unterrichten und sich in der Zeit vom 21. Novem-
ber bis 5. Dezember 2013 zur Planung &uBern. Terminverein-
barungen kénnen unter der Rufnummer 0221 221- 27008 er-
folgen.

Koln, den 30. Oktober 2013 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

K&In, den 30. Oktober 2013 Der Oberbirgermeister
gez. Roters
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537 Die Sozial-Betriebe-Koln gemeinniitzige GmbH
schreibt 6ffentlich aus:
Metallbauarbeiten in der Werkstatt fiir behinderte
Menschen, Wilhelm-Mauser StraBe 10-12,
50827 Koln

Wesentliche Leistungen: ca. 600m? Fassadenbekleidung mit
200mm Elementstdrke und 30dB im eingebauten Zustand.
Dammkern: D1: 200 mm, Rohdichte 100 kg/ms;
Brandschutzfenster und Brandschutztliren, sowie diverse klei-
nere Schlosserarbeiten;

1 neues Schnelllauftor und 2 Bestandstore wiedereinbauen.
Vorgesehene Ausfiihrungszeit: Februar 2014

Kosten der Angebotsunterlagen: 19,- €

Eréffnungstermin: 09.12.2013, 10.20 Uhr

Ablauf der Bindefrist: 09.01.2014

Mit dem Angebot einzureichende Nachweise:

— Erklarung Uber den Umsatz des Unternehmens jeweils
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschafts-
jahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit an-
deren Unternehmen ausgefihrten Auftrégen,

— Referenzliste Uber die Ausflihrung von Leistungen in den
letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und

— die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schaftsjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Ar-
beitskréfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

(Bei praqualifizierten Bietern gentigt der Hinweis auf die Ein-
tragung im Praqualifikationsverzeichnis)

Sicherheiten: Vertragserfillungsbirgschaft tber 5 % der Auf-
tragssumme ab einer Auftragssumme von 250.000 € netto; Si-
cherheitseinbehalt fir Mangelanspriiche in Héhe von 3 % der
Abrechnungssumme, ablésbar durch Bankburgschaft.

Bieter missen nach den Bestimmungen des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (TVgG) mit dem Angebot Verpflich-
tungserklarungen zu Tariftreue und Mindestentlohnung geman
§ 4 TVgG NRW sowie zur Berlicksichtigung sozialer Kriterien
nach den Vorgaben des TVgG NRW abgeben.

Die Ausschreibungsunterlagen kénnen ab sofort bei der Sozial-
Betriebe-Kdln GmbH, Abteilung Bau / Technik / EDV, Bolten-
sternstr. 16, 50735 KdIn, angefordert werden. Die Schutzge-
bihr ist zahlbar per Uberweisung auf das Konto der SBK Nr.
26012955 bei der Sparkasse KélnBonn, BLZ 37050198, unter
Angabe der Vergabenummer 35/11/13 und wird nicht erstattet.
Ein Beleg Uber die erfolgte Uberweisung ist der Anforderung
zwingend beizuftigen. Eine Abholung der Unterlagen ist nicht
mdglich. Das Risiko der Postzustellung tragt der Bewerber. Letz-
ter Tag fur die Anforderung der Unterlagen ist der 20.11.2013
(Eingang des Anforderungsschreibens bei den SBK).

Der Erdffnungstermin findet statt in Gebaude 14 der Sozial-Be-
triebe-Koéln GmbH, Zimmer 1.09. Zugelassen sind ausschlie3-
lich die Bieter bzw. die von ihnen legitimierten Bevollmé&chtigten.

Nachprifstelle im Sinne des § 21 VOB/A: Bezirksregierung
Koln, Postfach 101548, 50606 Kaln.
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538 Die Sozial-Betriebe-Kdln gemeinniitzige GmbH
schreibt 6ffentlich aus:
Industrieestrich in der Werkstatt fiir behinderte
Menschen, Wilhelm-Mauser StraBe 10-12,
50827 Koln

Wesentliche Leistungen: ca. 1.900 m? zweischichtiger Hart-
stoffestrich

Vorgesehene Ausflihrungszeit: Marz 2014

Kosten der Angebotsunterlagen: 15,- €

Er6ffnungstermin: 09.12.2013, 10.00 Uhr

Ablauf der Bindefrist: 09.01.2014

Mit dem Angebot einzureichende Nachweise:

— Erklarung Uber den Umsatz des Unternehmens jeweils
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschafts-
jahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit an-
deren Unternehmen ausgefiihrten Auftragen,

— Referenzliste Uber die Ausfiihrung von Leistungen in den
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und

— die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schéaftsjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Ar-
beitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

(Bei praqualifizierten Bietern geniigt der Hinweis auf die
Eintragung im Praqualifikationsverzeichnis)

Sicherheiten: Vertragserfullungsburgschaft tber 5 % der Auf-
tragssumme ab einer Auftragssumme von 250.000 € netto; Si-
cherheitseinbehalt flir Méngelanspriiche in Héhe von 3 % der
Abrechnungssumme, abldsbar durch Bankbiirgschaft.

Bieter missen nach den Bestimmungen des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (TVgG) mit dem Angebot Verpflich-
tungserklarungen zu Tariftreue und Mindestentlohnung geman
§ 4 TVgG NRW sowie zur Berilicksichtigung sozialer Kriterien
nach den Vorgaben des TVgG NRW abgeben.

Die Ausschreibungsunterlagen kénnen ab sofort bei der Sozi-
al-Betriebe-Koln GmbH, Abteilung Bau / Technik / EDV, Bol-
tensternstr. 16, 50735 Koln, angefordert werden. Die Schutz-
geblihr ist zahlbar per Uberweisung auf das Konto der SBK
Nr. 26012955 bei der Sparkasse KdlnBonn, BLZ 37050198,
unter Angabe der Vergabenummer 34/11/13 und wird nicht
erstattet. Ein Beleg Uber die erfolgte Uberweisung ist der An-
forderung zwingend beizufligen. Eine Abholung der Unterla-
gen ist nicht méglich. Das Risiko der Postzustellung trégt der
Bewerber. Letzter Tag fur die Anforderung der Unterlagen ist
der 20.11.2013 (Eingang des Anforderungsschreibens bei den
SBK).

Der Eroffnungstermin findet statt in Gebaude 14 der Sozial-
Betriebe-KoIn GmbH, Zimmer 1.09. Zugelassen sind aus-
schlieBlich die Bieter bzw. die von ihnen legitimierten Bevoll-
machtigten.

Nachprufstelle im Sinne des § 21 VOB/A: Bezirksregierung
Koln, Postfach 101548, 50606 Kaoin.

539 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Offenes Verfahren
Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Pariser Platz -
Elektrotechnik - 2013-2047-1-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kaoln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2013-2047-1-c

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Kéin

Kurze Beschreibung des Auftrags: Elektroinstallationen, Stro-
manschlisse, Unterverteilungen, Beleuchtung, Steuerkomo-
nenten.

Beginn der Arbeiten: 03/2014

Fertigstellung der Arbeiten: 09/2016

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Elektroarbeiten:

® 15 Unterverteilungen

® 400 Stick Aufbauleuchten und circa 700 Stiick Einbauleuch-
ten

e circa 675 Stlick Schalter/ Steckdosen/ Taster/ et cetera

e circa 450 3-fach Kanalsteckdosen

e circa 375 Stiick Prasenz- und Bewegungsmelder

e circa 35000 m Leitungsnetz bis 5x2,5mm?2

e circa 2000m Leistungsnetz bis 4x35/16mm?2

e circa 10000m Kat 3

e circa 50000m KAT 7 Verkabelung

e circa 650m Kabeltrassen und 70m Steigetrassen

e circa 435m Brustungskanal

¢ 1 Sicherheitslichtgerat und 1 Unterstation, Batterie 135,0 Ah
e circa 170 Stuck Rettungszeichenleuchten

e circa 250 Stuck Sicherheitsleuchten

e circa 114 Stlick Umschaltweichen

e 1 Sonnenschutzsteuerung

e circa 60 Stiick Motorsteuereinheiten fir 1/2/4 Motore

e circa 150 Stuck Taster fir Sonnenschutz

e 7 RWA Zentralen inklusive Druckknopfmelder

e circa 300 Sttick Brandschotts

e circa 115m Brandschutzkanale 130/ 190
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Demontagearbeiten:

e 23 Etagenverteilungen inkl. Automaten

¢ 1 Notbeleuchtungsanlage inkl. Batterie 250Ah

e circa 500 Stuck Abklemmen von Sicherungsabgangen
e circa 2000 Stiick Schalter/ Steckdosen/ Taster

e circa 800 Daten- und TK Dosen

e circa 1000 Stiick Leuchten

e circa 100 Stick Nothinweisleuchten

e circa 50.000m Kabel und Leitungen bis 5x2,5mm?2
e circa 1500m Kabel und Leitungen bis 5x25mm?2

e circa 1200m Kabelbahnen bis 600mm breite

e circa 2500m Kunststoffkanal

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Ver-
tragserfiillung: 5,0 %, Sicherheit fir die Méngelanspriche:
3,0 %.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: Die Durch-
fuhrung der Arbeiten erfolgt zeitversetzt, unabhangig vonei-
nander in zwei Bauabschnitten, jeweils in einem gerdumten
Gebaudeabschnitt.

Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage: Bieter sowie
deren Nachunternenmer und Verleiher von Arbeitskréften, so-
weit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben mit dem
Angebot die gemaB Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue
und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Verga-
be offentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 26.01.2012
Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserklarung abzuge-
ben (insbesondere zur Gewahrung von Tarif- beziehungsweise
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigeflgt.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

e Umsétze der letzten 3 Geschéftsjahre

e Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung in
Héhe von 250.000 Euro oder Erkldrung, dass eine solche im
Auftragsfall abgeschlossen wird.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

¢ Referenzliste von mindestens 3 gleichwertigen Projekten mit
Angabe der Ansprechpartner mit Telefonnummern.

e Das flr das Projekt vorgesehene technische Personal, An-
zahl und Qualifikation des zum Einsatz kommenden Fachper-
sonals.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Niedrigster Preis.

Bekanntmachung desselben Auftrags

Frihere Bekanntmachung desselben Auftrags: Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU: 2013/S 156-
271528 vom 13.08.2013

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koin,
Zentrales Vergabeamt -27-

Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Koln,
Telefon: 0221 / 221-26889, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uberweisen.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
KoéInBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
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benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs,
zum Beispiel die Auftragsbestatigung bei Onlinebuchung, ist
Voraussetzung fiir die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen: Fur Abholer: 37,20 Euro, Bei Ver-
sand: 41,60 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 27.11.2013

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
04.12.2013, 10.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 04.03.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Koln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 KdIn

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eréffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
KolIn, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Kdln

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:

siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (GWB)

unverziglich gegeniiber der Stadt Kdéln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spéatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spétestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stdBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Koln, der Rlige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spéates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU
30 Kalendertage nach Verdéffentlichung der Auftragsvergabe
im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fur amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 28.10.2013

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de".
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540 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Offenes Verfahren
Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Pariser Platz -
Raumlufttechnische Anlagen - 2013-2092-1-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2013-2092-1-c

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, geman
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfihrung: Koin

Kurze Beschreibung des Auftrags: Raumlufttechnische Anla-
gen

Vertragslaufzeit beziehungsweise Beginn und Ende der Auf-
tragsausfiihrung: Beginn: 03/2014

Abschluss: 09/2016

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuléssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Lieferung und Montage von Raumlufttechnischen Anlagen
verschiedener Bauart und GroBe in verschiedenen Installati-
onsschwerpunkten (ISP) des Gebaudes

- 4 Liftungsanlagen mit WRG 1.700 — 4.200 m¥h

- 1 Teilklimaanlage mit WRG 21.000 m%/h

- 7 Rohrventilator-Anlagen 500 — 1.800 m3/h

- 1 Zuluftgerat / Abluft-Dachventilator Kiiche 1.600 m3/h

- 78 Einzelraum-Entliiftungsgeréte 40 — 100 m3/h

nebst zugehdrigen circa 1.150 m?2 Luftkanalnetzen, Luftka-
naleinbauten, Schallddmpfern,

63 Stlck Brandschutzklappen mit Stellmotoren und Steue-
rung, Auslassen et cetera.

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Ver-
tragserfiillung 5 %, Sicherheit fir die Mangelanspriche 3 %.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung: Die Durch-
fuhrung der Arbeiten erfolgt zeitversetzt, unabhéangig vonei-
nander in zwei Bauabschnitten, jeweils in einem gerdumten
Gebaudeabschnitt.

Geforderte Nachweise zur personlichen Lage: Bieter sowie
deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskraften, so-
weit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben mit dem
Angebot die gemaB Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue
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und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Verga-
be offentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 26.01.2012
Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserkldrung abzuge-
ben (insbesondere zur Gewahrung von Tarif- beziehungsweise
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefligt.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

e Umsétze der letzten 3 Geschéftsjahre.

e Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung in
Hoéhe von 250.000 Euro oder Erklédrung, dass eine solche im
Auftragsfall abgeschlossen wird.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

¢ Referenzliste von mindestens 3 gleichwertigen Projekten mit
Angabe der Ansprechpartner mit Telefonnummern.

e Das fur das Projekt vorgesehene technische Personal, An-
zahl und Qualifikation des zum Einsatz kommenden Fachper-
sonals.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Niedrigster Preis.

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Koln, Telefon: 0221 / 221-26889, Fax:
0221 /221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uberweisen.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
KélnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs,
zum Beispiel die Auftragsbestatigung bei Onlinebuchung, ist
Voraussetzung fiir die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen: Fur Abholer: 43,52 Euro, Bei Ver-
sand: 47,92 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 16.12.2013

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
06.01.2014, 10.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 04.04.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Koln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 KdIn

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eréffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Koln, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Kdln

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:

siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (GWB)
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unverzlglich gegentber der Stadt Kdéln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stdBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spéatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Koln, der Rlige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU
30 Kalendertage nach Verdffentlichung der Auftragsvergabe
im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fUr amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 31.10.2013

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgan-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de".

541 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Offenes Verfahren
Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Pariser Platz -
Mess- u. Regeltechnik - 2013-2044-2-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2013-2044-2-c

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, geman
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflhrung: Bezirksrathaus Chorweiler, Pariser Platz
1, 50765 Koln-Chorweiler

Kurze Beschreibung des Auftrags: Mess- und Regeltechnik fir
Heizungs- und Liftungszentralen.

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein
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Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: Liefe-
rung und Montage einer BACnet-Gebaudeautomationsanlage
nach den Richtlinien der Geb&udewirtschaft der Stadt Kain.

e 4 Schaltschranke,

e circa 400 Stlick Hardwareinformationspunkte,

e circa 7.500m Kabel/Leitungen/Kabelfihrungssysteme,

e Aufschaltung von vorhandenen Controllern,

e Aufschaltung eines vorhandenen Brandschutzklappen-Steu-
erungssystems.

Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausfiihrung: Beginn: 03/2014
Ende 09/2016

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B, Sicher-
heit fur die Vertragserfiillung: 5,0 %, Sicherheit fir die Méan-
gelanspriiche; 3,0 %

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé&chtigter
Vertreterin oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: Die Durch-
fihrung der Arbeiten erfolgt zeitversetzt, unabhangig vonei-
nander in zwei Bauabschnitten, jeweils in einem gerdumten
Gebé&udeabschnitt.

Geforderte Nachweise zur persénlichen Lage: Bieter sowie
deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskraften, so-
weit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben mit dem
Angebot die gemaB Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue
und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Verga-
be offentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 26.01.2012
Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserklarung abzuge-
ben (insbesondere zur Gewahrung von Tarif- beziehungsweise
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigeflgt.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

e Umsiétze der letzten 3 Geschéftsjahre.

e Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung in
Hoéhe von 250.000 Euro oder Erkldrung, dass eine solche im
Auftragsfall abgeschlossen wird.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

* Referenzliste von mindestens 3 gleichwertigen Projekten mit
Angabe der Ansprechpartner mit Telefonnummern.

e Das flir das Projekt vorgesehene technische Personal, An-
zahl und Qualifikation des zum Einsatz kommenden Fachper-
sonals.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kdln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Koln, Telefon: 0221 / 221-25216, Fax:
0221 /221-26272

Abgeholt werden kdénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uberweisen.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
KélnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als


mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de

Amtsblatt der Stadt Koln

Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs,
zum Beispiel die Auftragsbestétigung bei Onlinebuchung, ist
Voraussetzung fiir die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen: Fur Abholer: 25,12 Euro, Bei Ver-
sand: 29,52 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 16.12.2013

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
06.01.2014, 10.30 Uhr

Zuschlagsfrist: 04.04.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt KoIn, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdéln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Erdffnung der Angebote diirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprufungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Koln, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Koéln

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen: siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis
4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschréankungen (GWB)
unverzlglich gegentiber der Stadt Kdln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stoBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spéatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Koln, der Rlige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spéates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU
30 Kalendertage nach Verdffentlichung der Auftragsvergabe
im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fUr amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 05.11.2013

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de”
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542 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Neubau Mensa AdalbertstraBe/Lustheider StraB3e -
Photovoltaik - 2013-2166-2-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2013-2166-2-c

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskréften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfuhrung: Gesamtschule AdalbertstraBe 17 / Lust-
heider StraBe 47, 51103 KdIn

Kurze Beschreibung des Auftrags: Photovoltaik-Anlage mit
einer Nennleistung von circa 35 kWp, bestehend aus 149 Kol-
lektoren zu je 240 Wp, aufgestellt in 13 unterbrochenen Mo-
dulreihen auf einem Flachdach des Neubaus Schulmensa (L/B
Gebdude = 32,24m/ 24,44m), eingeschossig, freistehend im
Hof platziert in Massivbauweise. Inklusive der Modulmontage,
elektrischen Kabelverbindungen, Verlegesysteme, Wechsel-
richter und zugehdrigen Arbeiten wie Potentialausgleich.
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zulassig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: Pho-
tovoltaik-Anlage mit einer Nennleistung von circa 35 kWp, be-
stehend aus 149 Polykistallinen Solarmodulen zu je 240 Wp.
Optionen: nein

Vertragslaufzeit der Auftragsausfiihrung: 15 Tage

Beginn und Ende der Auftragsausfiihrung: Beginn: 01/2014
Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollméachtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsféhigkeit: Angabe der Umsétze des Unternehmens
in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
- Vergleichbare Referenzobjekte mit Kurzbeschreibung und
Auftragwert der letzten 3 Jahre sowie Angabe des Architekten/
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Ansprechpartner und Telefonnummer.

- Zahl der, im Jahresdurchschnitt beschéaftigten Arbeitnehmer,
der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre, gegliedert
nach Berufsgruppen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Auf beson-
deres Verlangen des Auftraggebers zur Auftragsvergabe.
Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfiihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100%

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Koln, Telefon: 0221 / 221-26886, Fax:
0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uberweisen.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
KoéInBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs,
zum Beispiel die Auftragsbestétigung bei Onlinebuchung, ist
Voraussetzung fir die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen: FUr Abholer: 6,20 Euro, Bei Ver-
sand: 7,65 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.11.2013

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
03.12.2013, 10.30 Uhr

Zuschlagsfrist: 28.02.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eréffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koéln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de*
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543 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Neubau Mensa AdalbertstraBe/Lustheider StraBe,
KolIn - Elektrotechnik - 2013-2163-3

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2013-2163-3

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskréften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflhrung: AdalbertstraBe 17/Lustheider StraBe 47,
51103 KoéIn

Kurze Beschreibung des Auftrags: Elektrotechnik im Neubau
Schulmensa (L/B Gebdude = 32,24 m/24,44 m) eingeschos-
sig, freistehend im Hof platziert in Massivbauweise

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

- Niederspannungsschaltanlage

- Niederspannungsinstallationsanlage

- Beleuchtung

- Notbeleuchtungsanlage

- einschlieBlich zugehdrige BrandschutzmaBnahmen
Optionen: nein

Vertragslaufzeit der Auftragsausfiihrung: 106 Tage

Beginn und Ende der Auftragsausfihrung: Beginn: Januar
2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollméachtigter
Vertreterin oder bevollméachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: keine
Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage: keine
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit: Jahresumsatz der letzten drei Jahre.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
- Vergleichbare Referenzobjekte mit Kurzbeschreibung und
Auftragswert der letzten 3 Jahre sowie Angabe des Architek-
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ten/Ansprechpartner und Telefonnummer

- Zahl der im Jahresdurchschnitt beschaftigten Arbeitnehmer
der letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahre, gegliedert
nach Berufsgruppen

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Auf beson-
deres Verlangen des Auftraggebers zur Auftragsvergabe.
Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfiihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Teilnahmekriterien (objektive Kriterien fir die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung: keine
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kéin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Koln, Telefon: 0221 / 221-26884, Fax:
0221 /221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uberweisen.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
KoéInBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs,
zum Beispiel die Auftragsbestétigung bei Onlinebuchung, ist
Voraussetzung fiir die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen: Fur Abholer: 19,20 Euro, Bei Ver-
sand: 23,60 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.11.2013

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
03.12.2013 - 10.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 28.02.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Koln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Erdffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollméchtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin
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Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Offentliche Sitzungen der Ausschiisse und Bezirksvertretungen

18.11.2013 | Unterausschuss 21.11.2013 | Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik
Allgemeine Verwaltungsorganisation Stadthaus Deutz,
Rathaus Spanischer Bau, Konferenzraum 16F43
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121) 14.00 Uhr - 16.30 Uhr
15.30 Uhr

Rechnungsprufungsausschuss

Veedelsbeirat Rathaus Spanischer Bau,
Bezirksrathaus Mulheim, Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
VHS-Saal, Wiener Platz 2a, 51065 Kdln 17.00 Uhr
18.00 Uhr

19.11.2013 | Ausschuss fur Umwelt und Griin Bez!rksvertretung 5 (Nlppgs)
Rathaus Spanischer Bau, ?;:zol:)kars:haus Nippes, Sitzungssaal

Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.30 Uhr

Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb
der Stadt KdIn

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.30 Uhr

Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule
und Transgender

Historisches Rathaus,

Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18
17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss,
Wirtschaftsausschuss

Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
18.00 Uhr

Rahmenplanungsbeirat Braunsfeld /
Mungersdorf / Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld, Raum 116
19.00 Uhr

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeber: Stadt KoIn - Der Oberbirgermeister
Redaktion: Amt fur Presse und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 Koln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-22074, Fax 0221/221-37629, E-Mail: Amtsblatt@Stadt-Koeln.de
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42 /93 23-8, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.
Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgeblhrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.
Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kd&In, eingesehen werden.



	Amtsblatt der Stadt Köln - 44. Jahrgang G2663, ausgegeben am 13. November 2013, Nummer 46
	Inhalt
	528 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	529 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	530 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Aufhebung von einem Bebauungsplan gemäß § 10 Bauges
	531 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	532 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	533 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	534 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemäß § 10 Bau
	535 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Bauge
	536 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einl
	537 Die Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH schreibt öffentlich aus: Metallbauarbeiten in der We
	538 Die Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH schreibt öffentlich aus: Industrieestrich in der Wer
	539 Öffentliche Ausschreibung nach VOB Offenes Verfahren Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Parise
	540 Öffentliche Ausschreibung nach VOB Offenes Verfahren Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Parise
	541 Öffentliche Ausschreibung nach VOB Offenes Verfahren Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Parise
	542 Öffentliche Ausschreibung nach VOB Neubau Mensa Adalbertstraße/Lustheider Straße - Photovoltaik 
	543 Öffentliche Ausschreibung nach VOB Neubau Mensa Adalbertstraße/Lustheider Straße, Köln - Elektro
	Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen




